
1.1. 1. DB zur StPO

che Verwarnung wird in einer erzieherischen Aus
sprache mündlich erteilt.
Ausnahmsweise kann auch eine mündliche Ver
handlung anberaumt werden, wenn dies zur Aufklä
rung bestimmter Umstande, zur Gestaltung des wei
teren Erziehungs- oder Bewährungsprozesses des 
Verurteilten oder Entscheidung über die Verpflich
tung zur gemeinnützigen Freizeitarbeit notwendig 
ist. Hat das erstinstanzliche Verfahren vor einem 
Kollegialgericht stattgefunden, müssen bei der Er
teilung der Verwarnung Schöffen mitwirken, wenn 
ein Beschluß über die Verpflichtung zur Freizeitar
beit gefaßt oder ausnahmsweise eine mündliche Ver
handlung durchgeführt werden soll (§357 Abs. 2 
StPO).

1.4.
Wurde der Verurteilte zur gemeinnützigen Freizeit
arbeit oder fachärztlichen Behandlung verpflichtet 
oder wurde ihm ein Aufenthaltsverbot auferlegt, hat 
das Gericht eine Kontrollfrist (voraussichtlicher 
Zeitpunkt der Verwirklichung) zu bestimmen, um 
sich, falls eine Information gemäß §12 Abs. 2 der
1. DB zur StPO nicht vorlicgt, über die Verwirkli
chung dieser Maßnahmen informieren zu lassen.

1.5.
Wird die Verwirklichung der Verurteilung auf Be
währung gemäß §342 Abs. 7 StPO auf ein anderes 
Gericht übertragen, ist diesem mit dem Übertra
gungsbeschluß die Strafakte oder das Verwirkli
chungsheft (siehe Ziff. 7.2. dieses Abschnitts) zu 
übersenden.
Eine Ausfertigung des Beschlusses zur Übertragung 
der Verwirklichung ist dem zuständigen Staatsan
walt zu übersenden. Das ersuchte Gericht hat alle bei 
der Verwirklichung der Verurteilung auf Bewährung 
erforderlichen Maßnahmen und Entscheidungen 
einschließlich der Anordnung des Vollzuges der an
gedrohten Freiheitsstrafe zu treffen, die Einleitung 
der Durchsetzung dieser Maßnahme und die in die
sem Zusammenhang erforderlichen Benachrichti
gungen vorzunehmen.
Nach Verwirklichung der Verurteilung auf Bewäh
rung bzw. Anordnung des Vollzuges der angedroh
ten Freiheitsstrafe hat das ersuchte Gericht die Straf
akte bzw. das Verwirklichungsheft an den zuständi
gen Staatsanwalt direkt abzugeben.

1.6.
Werden auf Bewährung verurteilte Bürger während 
der Bewährungszeit Militärpersonen, ist die weitere 
Verwirklichung auf das zuständige Militärgericht zu 
übertragen. Im übrigen ist nach Ziff. 1.5. zu verfah
ren. ,
Werden in anderen Verfahren bei der Verwirkli
chung gerichtliche Entscheidungen gegen Verurteil
te, die zwischenzeitlich Militärpersonen geworden

sind, erforderlich, sind diese auf die zuständigen Mi
litärgerichte zu übertragen (vgl. § 4 Abs. 5 der 1. DB 
zur MGO).
Die Wehrkreiskommandos teilen den Kreis- bzw. 
Bezirksgerichten mit, wann der Verurteilte einberu
fen und welches Militärgericht zuständig sein wird. 
Scheidet ein Wehrpflichtiger vor Ablauf der Bewäh
rungszeit aus dem Wehrdienst aus, überträgt das Mi
litärgericht die weitere Verwirklichung dieser Strafe 
wieder auf das abgebende Gericht.“

§ 17
Strafaussetzung auf Bewährung
(1) Für die Maßnahmen zur Verwirklichung der 
Strafaussetzung auf Bewährung, insbesondere zur 
Kontrolle des Erziehungs- und Bewährungsprozes
ses des Verurteilten (§ 350 StPO), gelten die Bestim
mungen über die Verwirklichung der Verurteilung 
auf Bewährung (§§ 12 bis 15) entsprechend.
(2) Die Entscheidung des Gerichts über die Gewäh
rung der Strafaussetzung auf Bewährung soll recht
zeitig - mindestens 6 Wochen - vor dem festzuset
zenden Entlassungstermin getroffen werden.

Anmerkung: Vgl. Ziff. II.2. der RV Nr. 14/75 des 
Ministers der Justiz. Sie lautet:

7
Strafaussetzung auf Bewährung
Die Verwirklichung der Strafaussetzung auf Bewäh
rung erfolgt entsprechend den Grundsätzen der Ver
wirklichung der Verurteilung auf Bewährung. 
Wurde ein Umgangsverbot ausgesprochen, ist nach 
Ziff. 1.4. zu verfahren.“

Verwirklichung besonderer Pflichten 
Jugendlicher

Vorbemerkung: Vgl. hierzu Ziff. II.3. der RV 
Nr. 14/75 des Ministers der Justiz (abgedr. als Anm. 
nach § 22 dieser DB).

§ 18
(1) Für die Verwirklichung der einem Jugendlichen 
auferlegten besonderen Pflichten (§70 StGB) ist - 
mit Ausnahme der Verpflichtung zu gemeinnütziger 
Freizeitarbeit - das Gericht erster Instanz zuständig.
(2) Das zuständige Gericht kann diese Aufgaben 
durch Beschluß auf das Kreisgericht übertragen, in 
dessen Bereich der verurteilte Jugendliche wohnt. 
Dieses Gericht hat die ihm übertragene Kontroll- 
pflicht voll wahrzunchmen und alle Entscheidungen 
zu treffen, die zur Verwirklichung der dem Jugendli
chen auferlegten besonderen Pflichten notwendig 
sind.

§ 19
(1) Das Gericht hat unter Berücksichtigung der Art

132


